
Betr.: Gem. Graal-Müritz, B-Plan Nr. 4-5/93 - 10. Änderung (Entwurf v. 10.05.2021)  
Übersicht zur Beteiligung der Behörden/TöB gem. § 4 (2) BauGB 

 
Nr.     Anschrift Versand 

der Un-
terlagen 
am ... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf  
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise  

Berücksichtigung 
T01. Bundesamt f. Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr  
Ref. Infra I 3 
PF 2963 
53019 Bonn  
baiudbwtoeb@bundeswehr.org 

12.05.21 
 

@  15.05.21 - 

T02. Hauptzollamt Stralsund 
    PF 2264 
    18409 Stralsund 
poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de 

12.05.21 
 
 
 
 
21.06.21 

@ 
 
 
 
 
@ 

 31.05.21 
 
 
 
 
21.06.21 

- Hinweis: Zustimmungsvor-
behalt (100 m von Zoll-
grenze / Strandlinie) 
- Hinweis: grenznaher Raum 
/ Betretungsrecht 
 

T03. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 
Doberaner Straße 114 

     18057 Rostock  
poststelle@afrlrr.mv-regierung.de 

12.05.21 
 

@ 
 

1 09.06.21 - Walderhaltung (LEP, 
RREP)), Waldumwandlungs-
Erklärung erforderlich  
- küstennaher Raum: Abwä-
gung NatSch, Landschafts-
pflege 

vollständig berücks. 
T05. Landesamt f. innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- 
und Katasterwesen 
    PF 02 01 34 
    19018 Schwerin 
geodatenservice@laiv-mv.de 

12.05.21 
 

@  17.05.21 - 

T07. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
-Archäologie und Denkmalpflege 
    Domhof 4/5 
    19055 Schwerin 
poststelle@lakd-mv.de 

12.05.21 
 

@  02.07.21 (nach Fristablauf) 
-Empfehlung: Verzicht auf 
gepl. baul. Erweiterung; Er-
haltung d. s/b Wirkung d. 
Seenotrettungsstation  

teilweise berücks. 
T10. StALU Mittleres Mecklenburg  

An der Jägerbäk 3 
18069 Rostock  

poststelle@stalumm.mv-regierung.de 

16.04.20 
12.04.21 
12.05.21 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.21 
27.09.21 
 

@ 
@ 
@ 
 
 
 
 
 
 
 
@ 
@ 
 
 

 25.05.20 
- 
15.06.21 
 
 
 
 
 
 
 
- 
29.09.21 

- allg. Stellungnhme 
- 
- Bedenken Baugrenze / Klä-
rungsbedarf wg. erford. Aus-
nahmegenehmigung §§ 
89,136(3) LWaG bzgl. vor-
läuf. Bauabstandslinie/Bau-
freihaltefläche  
- Überflutungsgefährdung 
(VorsorgemaßBHW) 
- 
innerbehördl. Klärungsbe-
darf des Umganges mit kli-
mawandelbedingtem Mee-
resanstieg und des hierauf 
bezugnehmenden Vorsorge-
maßes 

teilweise berücks. 



Nr.     Anschrift Versand 
der Un-
terlagen 
am ... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf  
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise  

Berücksichtigung 
T14.2 Landesforst M-V 

Forstamt Billenhagen 
      Billenhagen 3 
      18184 Blankenhagen 
billenhagen@lfoa-mv.de 

12.05.21
20.05.21 
 

@ 
 

1 18.06.21 
01.07.21 
 

Fristverlängerung 
- kein Waldumwandlungser-
fordernis 
- Zustimmung Abstandsun-
terschreitung 

vollständig berücks. 
T14.1 Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

AöR 
Vorstand – Hrn. Baum 
     F.-Reuter-Pl.9 
    17139 Malchin 
Manfred.baum@lfoa-mv.de 

12.04.21 
 

@ 
 

 10.05.21 - Windwurf, Waldabstand 

T15. Polizeiinspektion Güstrow 
    Schwaaner Str. 24 
    18273 Güstrow 
sbe-verkehr-pi.guestrow@polmv.de 

12.05.21 @  14.05.21 -  
 

T16. Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
    August-Bebel-Str. 3 
   18209 Bad Doberan 
bauleitplanung@lkros.de 

12.05.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.06.21   

@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ 

2 17.06.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.06.21 

- Prüfung Bettenkapazität, 
städtebaul. Einfügung 
- Unbestimmtheit der Aus-
nahmeregelung TF 2.2 (S. 3) 
- Darlegung § 13a (1) S. 5 
BauGB (Natura 2000, Ver-
meidung schwerer Unfälle), 
- Umgebungsschutz Bau-
denkmal (Visualisierung/Ab-
wicklung erford.) 
- UVP-Pflicht wg. kumul. Wir-
kung (Ostseewoge, Ostsee-
stern) 
- keine Ausnahmen v. 
Baumschutz, Gewässer-
schutzstreifen 
- Bedenken Grundwasser-
absenkung 
- Vorbehalt Artenschutzge-
nehmigung (Schwalben)  
- artenschschutzrechtl. Be-
trachtung Bäume fehlt 

teilweise berücks. 
T17. WBV „Untere Warnow - Küste“ 

    Alt Bartelsdorfer Str. 18 a 
    18146 Rostock 
WBV-Rostock@wbv-mv.de 

12.05.21 @  20.05.21 - 

T18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 
    Carl-Hopp-Straße 1 
    18069 Rostock 
post@wwav.de 

12.05.21 @  23.06.21 - TW: öff. Netz vorh., Opti-
mierungsbedarf HA 
- SW: öff. Netz vorh. 
- LöWa:48m²/hx2h 
- NSW:Versickerung  

vollständig berücks. 
T18.2 Nordwasser GmbH 

    Carl-Hopp-Str. 1 
    18069 Rostock 
info@nordwasser.de 

12.05.21 @  - - 



Nr.     Anschrift Versand 
der Un-
terlagen 
am ... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rück-
lauf  
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise  

Berücksichtigung 
T19 E-on|e.dis  

Regionalbereich Nord-Mecklenburg 
    Am Stellwerk 12 
    18233 Neubukow 
Planauskunft_N@e-dis.de 
E.DIS Netz GmbH, MB Plummendorf 
Ostring 1  
18320 Plummendorf 
EDI_Betrieb_Plummendorf@e-dis.de 

12.05.21 
 
12.05.21 

@ 
 
@ 

 12.05.21 
 
17.05.21 
 
21.06.21 
07.07.21 

-online-Planauskunft: kein 
Ergebnis 
-allg. Leitungsauskunft (NS) 
-allg. Leitungsauskunft 
-allg. Informationen 

vollständig berücks. 

T20 Stadtwerke Rostock AG  
    PF 15 11 33 
    18063 Rostock  
unternehmen@swrag.de 

12.05.21 @  01.06.21 -allg. Leitungsauskunft (Gas) 
vollständig berücks. 

T21 Deutsche Telekom Technik GmbH  
    01059 Dresden 
michael.hoehn@telekom.de 

12.05.21 @  14.05.21 -allg. Leitungsauskunft, 
- Hinweise f. Neuanschluss 

vollständig berücks. 
T26 Tourismusverband M-V e. V. 

    Konrad-Zuse-Straße 2 
    18057 Rostock 
tourismus.mv@auf-nach-mv.de 

12.05.21 @  - - 

T27 Industrie- und Handelskammer Rostock 
    Ernst-Barlach-Str. 1-3 
    18055 Rostock     
info@rostock.ihk.de 

12.05.21 @  17.06.21 - 

Öffentlichkeit 
Ö01 Fam. Witt  

Am Tannenhof 2  
18181 Graal - Müritz 

§ 13a (3)   06.04.21 
 
 
 
 
 
 
30.05.21 
(mdl. ?) 

- 1,5 m Aufschüttung 
+ Zunahme Versiege-
lung  Schutzbedürf-
nis Oberflächenwas-
ser,  Bedenken gg. 
Tieflage des Nachbar-
grundstücks 
- Bedenken wg. plan-
bedingten Grundwas-
seranstiegs (mdl. Völ-
pel / Witt) 

vollständig berücks. 
Ö02 Wolfgang Rühs  

w.ruehs@gmx.de  
§ 13a (3)   06.04.21 

(05.04.2
1) 

- Bekanntmachungs-
mängel 
- UVP-Erfordernis 
- Waldschäden durch 
Windverwirbelung: Än-
derung Gebäudeaus-
richtung, Baukörper-
gliederung 

nicht berücks. 
 
 

mailto:Planauskunft_N@e-dis.de
mailto:EDI_Betrieb_Plummendorf@e-dis.de
mailto:tourismus.mv@auf-nach-mv.de
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T02. Hauptzollamt Stralsund 31.05.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 

 

 

 
Im ergänzenden Schriftwechsel (21.06./21.06.2021) wurde nochmals bestätigt, dass keine Ein-
wände gegen den Entwurf der Planänderung bestehen und die ergänzenden Hinweise lediglich 
als abstrakte Wiedergabe geltender Rechtsvorschriften zu verstehen sind.  
Der B-Plan ersetzt nicht eine durch Bescheid zu erteilende zollrechtl. Zustimmung im Einzelfall. 
Jedoch hat die zollrechtl. Prüfung des Planentwurfs ergeben, dass eine Gefährdung der Zollbe-
lange nicht ersichtlich ist. Es wurde klargestellt, dass eine zollrechtl. Einzelzustimmung zu Maß-
nahmen aufgrund des vom Hauptzollamt bereits zustimmend geprüften Bebauungsplans des-
halb auch erteilt werden wird. Damit ist nicht zu befürchten, dass der Vollzug des Bebauungs-
plans durch nachträglich geltend gemachte zollrechtl. Vorbehalte beeinträchtigt werden wird. 
 
Es besteht kein Entscheidungserfordernis i.S.v. § 1 (7) BauGB. 
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T03. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 09.06.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 
 
 

 
Die landesplanerische Zustimmung zu  den Zielen der 10. Planänderung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Zustimmungsvorbehalt bzgl. der Einholung einer Waldumwandlungserklärung ist 
aufgrund der Stellungnahme des Forstamtes Billenhagen vom 01.07.2021 zum Planentwurf ge-
genstandslos geworden. In der SN wird festgestellt, dass „im Bereich der 10. Änderung des B-
Plans Nr. 4-5/93 „Müritz West" kein Wald im Sinne des § 2 LWaldG M-V vorhanden ist.“ Eine Be-
troffenheit bestehender Waldflächen ergibt sich lediglich östlich des Änderungsbereichs wg. der 
Unterschreitung des gesetzl. Waldabstandes. Aufgrund der hier bereits bestehenden Bebauung 
mit einem geringeren Waldabstand hat die Forstbehörde für das mit der 10. Änderung zugelas-
sene Neubauvorhaben eine Ausnahmegenehmigung zur Unterschreitung des gesetzl. Waldab-
standes um ca. 5,5 m in Aussicht gestellt. 
 
Aufgrund eines Bedenkenvortrags aus der Öffentlichkeit wurde im Benehmen mit der Forstbe-
hörde und der Abt. Küstenschutz des StALU außerdem geprüft, ob die zugelassene Neubebau-
ung Anlass zur Besorgnis von Windverwirbelungen mit der Folge erhöhter Windwurfgefahren für 
leeseitig liegende Waldbestände des Ortes gibt und planerische Vorsorgemaßnahmen berück-
sichtigt werden müssen. Mit Stellungnahme v. 10.05.2021 hat der Vorstand der Landesforst M-V 
dazu eingeschätzt, dass planbedingt keine maßgebliche Beeinträchtigung des Waldes zu er-
warten ist, Windwurf jedoch naturgemäß an keinem Standort – weder an der Küste noch im Bin-
nenland und auch unabhängig von der Bewirtschaftungsintensität des Waldes ausgeschlossen 
werden kann. Die Gemeinde geht deshalb davon aus, dass von der 10. Planänderung des B-
Plans Nr. 4-5/93 keine außergewöhnlichen Beeinträchtigungen des Küstenwaldes ausgehen. 
 
In der Abwägung zwischen den Belangen des Tourismus und des Landschaftsbildes, des Na-
turschutzes und des Denkmalschutzes wurde der Entwurf der 10. Planänderung überarbeitet.  
Die Längenausdehnung des zugelassenen Neubaus wurde dabei aus Landschaftsbild- und 
Denkmalschutzgründen zur Erhaltung eines Durchblicks auf das hinterliegende „Haus am Meer“ 
reduziert. Zur Erhaltung der solitären Wirkung und eines vergleichsweise freistehenden Erschei-
nungsbildes des Baudenkmals der ehem. DGzRS-Seenotrettungsstation wurde die seeseitige 
Baugrenze versetzt und außerdem eine Staffelung der 2. und 3. Obergeschosse an der West-
seite des zugelassenen Neubaus festgesetzt. 
Zur Ermittlung der Betroffenheit von Naturschutzbelangen wird zzt. das zu erwartende Absenk-
verhalten sowie Auswirkungen der erforderlichen GW-Absenkung auf die Salzwasserintrusion, 
auf das grundwasserabhängige Landökosystem (insbes. den angrenzenden, gesetzlich ge-
schützten Baumbestand auf dem südöstl. Nachbargrundsück / Flst. 7/54) und auf die benach-
barten Bauwerke (insbes. das nordöstlich angrenzenden Strandkorblagergebäude / Flst. 173/2, 
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T03. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 09.06.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 
 
 

/3, /4 und das Baudenkmal DGzRS-Gebäude / Flst. 3/1) gutachterlich untersucht. Hieraus erfor-
derlichenfalls abzuleitende Maßnahmevorschläge zur Verringerung nachteiliger Umweltauswir-
kungen (z.B. Baumschädigungen, Standsicherheit der Nachbarbebauung) werden sodann in 
den Planunterlagen berücksichtigt. 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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T05. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 02.07.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Der Empfehlung, auf die Zulassung einer vergrößerten Neubebauung und einer intensiveren tou-
ristischen Nutzung des Standortes zu verzichten, wird nicht gefolgt. Denn die Gewährleistung 
eines qualitativ hochwertigen Beherbergungsangebotes bestimmt das Gesicht des Ostseeheil-
bades und dient insbesondere der Sicherung der wesentlichen Erwerbsgrundlage der Bevölke-
rung. 
Aus Gründen der Einfügung in das Landschaftsbild und zur Erhaltung eines vergleichsweise 
freistehenden Erscheinungsbildes des Baudenkmals der ehem. DGzRS-Seenotrettungsstation 
wurde der Planentwurf jedoch überarbeitet und den  Bedenken damit teilweise entsprochen. Die 
solitäre Wirkung des Baudenkmals wurde dazu gegenüber dem 1. Planentwurf durch veränderte 
Festsetzung der zugelassenen Baugrenzen stärker berücksichtigt: Staffelung der 2. und 3. 
Obergeschosse an der Westseite des zugelassenen Neubaus; Verschiebung/Drehung der see-
seitigen Baufront nach Süden. Aus Landschaftsbildgründen und zur Erhaltung des Durchblicks 
auf das hinterliegende „Haus am Meer“ wurde außerdem die Längenausdehnung des zugelas-
senen Neubaus reduziert. 
Klarzustellen ist allerdings auch, dass die beschriebene Solitärstellung des DGzRS-Gebäudes 
historisch nur einen kurzen Moment währte. Denn bereits 1908, also 1 Jahr nach Errichtung der 
Seenotrettungsstation, rückte das „Adlerbad“ heran und bildete den Ausgangspunkt für das 
heutige Appartementhaus „Ostseestern“ und seine Umgebungsbebauung. Die Momentauf-
nahme des freistehenden DGzRS-Gebäudes wird deshalb auch mit Blick auf den seit seiner Er-
richtung eingetretenen Funktionswandel zum sich entwickelnden Badewesens nicht als beherr-
schendes städtebauliches Entscheidungskriterium bewertet. Die für die Erhaltung der städte-
baulichen Wirkung des Baudenkmals bedeutsame Freifläche zwischen der Strandpromenade 
und dem zugelassenen Neubau wird erhalten bzw. sogar erweitert. Diesem Aspekt des Beden-
kenvortrags kommt der Planentwurf insoweit nach. 
 
Die Anregung wurde teilweise berücksichtigt. 
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T10. StALU Mittleres Mecklenburg 15.06.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Die Festsetzungen der 10. Änderung des B-Plans Nr. 4-5/93 sind an einer sog. „Bauabstandsli-
nie“ ausgerichtet, die von der Dezernatsgruppe Küste des StALU im frühzeitigen Verfahren der 
Planänderung vorgegeben wurde und deren Bedeutung sich als südliche Grenze einer fakti-
schen Baufreihaltezone darstellt (Vermerk v. 16.03.2021). Die Ermächtigung des StALU als zust. 
Wasserbehörde zur Untersagung eines Bauvorhabens bzw. zur Gewährung einer Ausnahme 
vom allgemeinen Bauverbot im Küstenschutzgebiet ergibt sich aus §§ 89, 136 LWaG M-V (vgl. 
Planbegründung S. 5).  
Die Gemeinde übernimmt diese Nutzungsbeschränkung, betreffend das private Eigentum an 
den Grundstücken 7/77, 172/1, 172/2 nachrichtlich gem. § 9 (6) BauGB in den B-Plan. Denn die 
nachrichtliche Übernahme bildet die Voraussetzung für eine Zustimmung des StALU als zust. 
Wasserbehörde zu dem B-Plan nach §§ 89 (4), 82 (2) LWaG M-V und für die Erteilung einer Aus-
nahme nach § 136 LWaG M-V – also insoweit für die Vollzugsfähigkeit der 10. Änderung des B-
Plans Nr. 4-5/93. 
Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass die Erforderlichkeit der Freihaltung der Fläche für 
Küstenschutzzwecke trotz der auch in unmittelbarer Nachbarschaft im Bauabstandsbereich ver-
bleibenden Bauwerke (Cafe „Seestern“ Flst. 3/1; Strandkorblager Flst. 173/2, /4) und trotz des 
nach der zzt. rechtskräftigen B-Planfassung bestehenden Bebauungsanspruchs auf Flst. 172/1, 
172/2geprüft wurde und dass unter dieser Voraussetzung die Angemessenheit und Verhältnis-
mäßigkeit des Eigentumseingriffs schlüssig abgewogen worden ist.  
 
 
 
 
 
 

Mit dem (überarbeiteten) 2. Entwurf der 10. Planänderung wird die vorgegebene Bauabstandsli-
nie durch Festsetzung der Baugrenze oberirdisch nunmehr strikt eingehalten. Im Baugenehmi-
gungsverfahren / auf Vorhabenebene können gem. § 23 (5) BauNVO geringfügige Übertretun-
gen durch untergeordnete Bauteile geprüft werden. Die gepl. Tiefgarage, soll als Kompromisslö-
sung unterirdisch teilweise in den Baufreihaltebereich hineinreichend zugelassen werden, weil 
die erford. Stellplatzzahl bei der nochmals reduzierten Baufeldgröße und insbesondere aufgrund 
seiner Verjüngung nach Osten anders nicht untergebracht werden könnte. Alternativ müssten 10 
Stpl. ebenerdig angeordnet werden – am nordöstlichen Grundstücksrand, ebenfalls im Baufrei-
haltebereich. 
Die „inneren“ und „äußeren“ Baugrenzen dienen einer geschossweise gestaffelt geregelten Bau-
höhe. Die Bauhöhefestsetzungen beziehen sich auf diese Baugrenzen. Die differenzierte Rege-
lung berücksichtigt die Erfordernisse des Denkmalschutzes und des Landschaftsbildes. 

2020 
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T10. StALU Mittleres Mecklenburg 15.06.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Zu der gem. Vorabstimmung festgesetzten Mindestfußbodenhöhe von 2,90 m DHHN konnten 
der Stellungnahme keine weitergehenden Forderungen entnommen werden. Die Gemeinde 
geht hierzu deshalb von Einvernehmen aus. 
 
Nachdem die Gemeinde die Neubauabsicht auf Flst. 7/80,172/1 erstmals bereits mit Schr. v. 
16.04.2020 beim StALU angezeigt hat und seit 10/2020 um konkrete Abstimmung mit dem 
StALU bemüht ist, wird auf der Grundlage des 2. Entwurfs der 10. Planänderung nunmehr gebe-
ten, abschließend über die Vereinbarkeit der Planänderung mit den Belangen des Küstenschut-
zes und der Überflutungsgefährdung zu entscheiden. 
 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. (Um Zustimmung zur Tiefgarage wird gebe-
ten.) 
 
Die Gemeinde hatte m. Schr. v. 13.04.2021 außerdem um eine fachl. Einschätzung aus Sicht 
des Küstenschutzes gebeten, inwieweit Windverwirbelungen und erhöhte Windwurfgefahren für 
die Küstenwaldbestände leeseitig des zuzulassenden Neubaus planerisch relevant sein könn-
ten. Denn in einem diesbezüglichen Bedenkenvortrag aus der Öffentlichkeit wurde darauf ver-
wiesen, dass das StALU eine solchen Gefahr bestätigt hätte. Auf eine Rückäußerung und nä-
here Positionierung hat das StALU leider verzichtet. Die Gemeinde konnte sich bei der Prüfung 
insoweit nur auf die Auffassung der Landesforstanstalt als zuständige Fachbehörde stützen. 
Hier wurde eingeschätzt, dass eine maßgebliche Beeinträchtigung des Waldes durch das zuge-
lassene Vorhaben nicht zu erwarten ist, Allgemein sowohl an der an der Küste als auch im Bin-
nenland bestehende Windwurfgefahren können dabei selbstverständlich nicht ausgeschlossen 
werden. Für eine Berücksichtigung besonderer planerischer Vorsorgemaßnahmen sieht die Ge-
meinde deshalb an diesem Standort bzw. in diesem Planverfahren keine Veranlassung. 
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T14.1 Landesforst M-V AöR, Vorstand 10.05.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Die Gemeinde wollte aufklären, ob planungsrelevante Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 
zuzulassende Neubau Windverwirbelungen auslösen und in Verbindung damit eine Gefährdung 
des Küstenwaldes bewirken könnte.  
Die Gemeinde schließt sich der fachlichen Einschätzung an, dass eine maßgebliche Beeinträch-
tigung des Waldes durch das zugelassene Vorhaben nicht zu erwarten ist. Die Einschränkung in 
Bezug auf allgemein sowohl an der an der Küste als auch im Binnenland bestehende Wind-
wurfgefahren ist dabei naturgemäß zur Kenntnis zu nehmen.  
Diese Einschätzung wurde in einer Abstimmung zwischen der Forstbehörde, der Naturschutzbe-
hörde, der Küstenschutzbehörde und dem beauftragten Planer für diesem Standort bzw. für die-
ses Planverfahren bestätigt (Vermerk v. 24.06.2021). Für eine Berücksichtigung besonderer pla-
nerischer Vorsorgemaßnahmen sieht die Gemeinde deshalb keine Veranlassung. 
 
Es besteht kein Entscheidungserfordernis i.S.v. § 1 (7) BauGB. 
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T14.2 Forstamt Billenhagen 01.07.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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T14.2 Forstamt Billenhagen 01.07.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Waldeigenschaft von Flächen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4-5/93 ist auf der Grund-
lage des LWaldG M-V i.d.F. v. 18.12.1995 in Abstimmung mit der unt. Forstbehörde nachricht-
lich in den B-Plan übernommen. Die Gemeinde schließt sich jedoch der Auffassung an, dass für 
die besagten Flächen nach akt. Beurteilung und unter Berücksichtigung der Vorschriften der akt. 
Fassung des LWaldG keine Waldeigenschaft vorliegt und die Einholung einer Waldumwand-
lungserklärung gem. § 15a LWaldG deshalb nicht erforderlich ist. Die Planbegründung wurde 
dahingehend berichtigt. 

Die östlich benachbarte Waldfläche wurde bisher nicht in Betracht bezogen. Die Hinweise zur 
Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes um ca. 5,5 m und eine Information über das 
dazu erklärte Einvernehmen der Forstbehörde wurden in der Planbegründung ergänzt.  
Das Einvernehmen der Forstbehörde zu dem vorgelegten Planentwurf v. 19.03./10.05.2021 hat 
befreiende Wirkung von den Waldabstandsvorschriften, denn gem. § 20 (3) LWaldG bedarf es 
auf Vorhabenebene keiner gesonderten Ausnahmeentscheidung zur Unterschreitung des Wald-
abstandes mehr.  
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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T14.2 Forstamt Billenhagen 01.07.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
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T16. Landkreis Rostock 17.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt f. Raumordnung hat dem Planentwurf m. Schr. v.  09.06.2021 zugestimmt. Die mit der 
landesplan. Zustimmung verknüpften Hinweise (Waldumwandlung, Naturschutz/Landschafts-
pflege) werden im weiteren Verfahren (2. Entwurf) beachtet. Das gesetzliche Anpassungsgebot 
an die Ziele der Raumordnung ist insoweit beachtet. Die angeführten Themen (tour. Qualitäts-
verbesserung, Saisonverlängerung, Beherbergungskapazität usw.) sind Belange, über die die 
Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit eigenständig – auch kritisch – entscheidet. Der vor-
gelegte Planentwurf beinhaltet das Ergebnis dieser Entscheidung. Dem Landrat sind diesbezüg-
lich keine Regelungs- bzw. Ordnungskompetenzen zugewiesen. Die Ausführungen der Stellung-
nahme bleiben allerdings auch unkonkret und beinhalten keine Anregungen, die etwa auf eine 
Fehlentscheidung hinweisen oder aus anderen Gründen in die planerische Abwägung einge-
stellt werden könnten. Das als überdurchschnittlich bewertete touristische Angebot entspricht 
der Kurortfunktion der Gemeinde und ist mit anderen Kurorten vergleichbar. Es spiegelt die Er-
werbsstruktur im Unterschied zu anders strukturierten Gemeinden wieder und entspricht dem 
Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeindevertretung hat es Für die 
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T16. Landkreis Rostock 17.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
  

 
 
 
 
Die Reproduktion der Ortsteile und die Belange der Wirtschaft – in Graal-Müritz vornehmlich der 
Tourismuswirtschaft – sind berücksichtigungspflichtige Belange der Bauleitplanung. Mit der Zu-
kunftssicherung eines touristischen Unternehmens in einem maßgeblich touristisch geprägten 
Ortsteil wird darüber hinaus auch allgemeinen Entwicklungserfordernissen der Gemeinde Rech-
nung getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine (unzulässige) Gefälligkeit läge vor, wenn private Interessen unter Zurückstellung von (u.U. 
gegenläufigen) Planungsvorstellungen oder Entwicklungsinteressen der Gemeinde durch den 
Plan begünstigt werden. Das ist hier nicht der Fall. Denn allein das Vorliegen privater Interessen 
ist keineswegs bereits einer (unzulässigen) Gefälligkeitsplanung gleichzusetzten. Vielmehr sind 
private Interessen (auch Begünstigungen) in B-Plänen regelmäßig betroffen und gem. § 1 (5), 
(6) Nr. 2, (7) BauGB auch zu berücksichtigen. Unabhängig von dem aktuell von Privatinteressen 
ausgehenden Planungsanlass sind die Entwicklungsinteressen der Gemeinde mit der Darstel-
lung einer Sondergebietsfläche für den Fremdenverkehr im FNP nachvollziehbar dokumentiert. 
Die Aufstellung des B-Plans ist deshalb keine Gefälligkeitsplanung. Sie entspricht vielmehr dem 
gestuften Konzept des BauGB aus vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung. Dass dem 
augenscheinlichen Zweck des B-Plans, einer sehr maßvollen Erweiterung und gleichzeitig quali-
tativer Verbesserung des touristischen Angebotes zu dienen, eine städtebauliche Zielsetzung 
innewohnt, bedarf keiner näheren Erläuterung. Die Zweifel des Landkreises an einer hinreichen-
den Planrechtfertigung i.S.v. § 1 (3) BauGB sind deshalb unbegründet. 
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T16. Landkreis Rostock 17.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung gilt unverändert fort. Sie wird lediglich auf das seit 06/2017 in D geltende ein-
heitliche Höhenbezugssystem (DHHN 2016) adaptiert. Eine Änderung i.S. einer etwaigen Be-
stimmung von Grenzen für die Gewährung von Ausnahmen ist nicht beabsichtigt, denn die 
rechtliche Bestimmtheit der Ausnahmevorschrift ist hinreichend gegeben. Die (zahlenmäßige) 
Grenze für Ausnahmeentscheidungen ergibt sich hier unter Hinzuziehung der bauordnungs-
rechtlichen Unterscheidung zum Kellergeschoss. 
 
Die Wahl des beschleunigten Verfahrens ist eine Frage der Rechtsanwendung, deren Entschei-
dung nicht dem in § 2a BauGB normierten Begründungsgebot unterliegt. Gleichwohl wird klar-
gestellt, dass die Planänderung keine Natura 2000 – Gebiete berührt und im Umfeld keine Be-
triebe bekannt sind, von denen die Gefahr schwerer Unfälle ausgehen kann (sog. „Seweso III-
Betriebe“). Des Anwendungskriterium des § 13a (1) S. 5 BauGB liegt insoweit vor. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und z. gg. Zt. bei der Ausfertigung der Planänderung, 
die nach dem Satzungsändernden Beschluss ansteht, beachtet. 



Gemeinde Graal-Müritz, Bauamt B-Plan Nr. 04 - 10. Änderung Anlage 1 zum Beschl Nr. ...   (BA 12.10.2021) 
 Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 10.05.2021 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 14 

T16. Landkreis Rostock 17.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
 Untere Denkmalbehörde: 

 
 

Die Denkmalbelange werden in dem 2. Entwurf der Planänderung in der Abwägung mit den 
Tourismusbelangen und den privatwirtschaftlichen Interessen des Grundstückseigentümers wei-
testgehend berücksichtigt. Der Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Beherbergungsan-
gebotes wird dabei standortbedingt (Seebrückenvorplatz) und aufgrund der Kurortfunktion der 
Gemeinde eine besondere Bedeutung beigemessen. 
Aus Gründen der Einfügung in das Landschaftsbild und zur Erhaltung eines vergleichsweise 
freistehenden Erscheinungsbildes des Baudenkmals der ehem. DGzRS-Seenotrettungsstation 
wurde der Planentwurf überarbeitet und den Bedenken damit teilweise entsprochen. Durch eine 
gegenüber dem 1. Planentwurf veränderte Festsetzung der zugelassenen Baugrenzen wird die 
Befürchtung einer erdrückenden Wirkung vermieden: Staffelung der 2. und 3. Obergeschosse 
an der Westseite des zugelassenen Neubaus; Verschiebung/Drehung der seeseitigen Baufront 
nach Süden. Aus Landschaftsbildgründen und zur Erhaltung des Durchblicks auf das hinterlie-
gende „Haus am Meer“ wurde außerdem die Längenausdehnung des zugelassenen Neubaus 
reduziert. Mit der Festsetzung der seeseitigen Baugrenzen wird  darüber hinaus die für die Er-
haltung der städtebaulichen Wirkung des Baudenkmals bedeutsame Freifläche zwischen der 
Strandpromenade und dem zugelassenen Neubau erhalten bzw. sogar erweitert. M. Schr. der 
UDB v. 22.07.2021 wurde die Eignung dieser Ansätze zur Gewährleistung eines angemessenen 
Umgebungsschutzes bestätigt.  

Eine Gefährdung des Baudenkmals durch den zuzulassenden Neubau ist zzt. keineswegs er-
wiesen. Diesbezügliche Bedenken werden gleichwohl geprüft. Zur Ermittlung aussagekräftiger 
Beurteilungsgrundlagen hat der Bauherr ein Baugrundgutachten veranlasst, das neben der 
Tragfähigkeit des Baugrundes auch die anstehende Grundwassersituation beinhaltet und Aus-
wirkungen der vsl. erforderlichen GW-Absenkung auf das grundwasserabhängige Landökosys-
tem (insbes. den angrenzenden, gesetzlich geschützten Baumbestand, mögliche Salzwasserin-
trusion) und auf die benachbarten Bauwerke (insbes. Strandkorblagergebäude, Baudenkmal 
DGzRS-Gebäude) untersucht. Über hieraus erforderlichenfalls abzuleitende Maßnahmevor-
schläge zur Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen (z.B. Standsicherheit des Baudenk-
mals) ist nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse zu entscheiden. 
Beeinträchtigungen von Bauwerken z.B. durch baubedingte Erschütterungen, Abgrabungen, 
Grundwasserabsenkungen usw. können nicht ausgeschlossen werden. Um in diesem Fall 
Schadensansprüche wirksam geltend zu machen, ist auf Vorhabenebene eine Beweissicherung 
nach DIN 4123 regelmäßig im beiderseitigen Interesse von Bauherrn und Nachbarn zu empfeh-
len. Die vg. Norm regelt i.S.d. „anerkannten Standes der Technik“ die Sorgfaltspflichten des 
Bauherrn und der beauftragten Unternehmen bei Ausschachtungen und Gründungsarbeiten ne-
ben Bestandsgebäuden, um deren Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. Diese Pflichten lie-
gen im privaten Verantwortungsbereich des Investors und berühren keine öff. Aufgaben oder  
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T16. Landkreis Rostock 17.06.21, 28.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
  
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde: 

 

 

Regelungsinhalte des B-Plans.  

Die Hinweise auf Rechtsnormen zum Bodendenkmalschutz werden zur Kenntnis genommen. 
Auswirkungen auf den Planinhalt des B-Plans ergeben sich hieraus nicht. 

 

 

 

 

 

Ein auf die Prüfung der beschriebenen Auswirkungen gerichtetes Baugrundgutachten wird im 
Auftrag des Bauherrn zzt. erarbeitet. 
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T16. Landkreis Rostock 18.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
 Untere Naturschutzbehörde: 

 
  

 
Zu 1.) Die Vermutung einer UVP-Pflicht wg. kumulierender Wirkungen mehrerer geplanter Beher-
bergungseinrichtungen im Bereich Seebrückenvorplatz ist Mangels zeitlichen und organisatori-
schen Zusammenhanges unzutreffend. Dem mit der 10. Planänderung verfolgten zusätzlichen 
Beherbergungskapazitäten (Bestand + 30 Betten) fehlt es an dem für die Annahme einer Kumu-
lationswirkung in § 10 (4) Nr. 2 UVPG bestimmten Merkmal eines funktionellen und wirtschaftli-
chen Bezuges zu den örtlich vorhandenen Beherbergungsbetrieben. 

Zu 2, 3.) § 1 (5) BauGB ist in Bezug auf den Aspekt der baukulturellen Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes auf den Innenentwicklungsvorrang auszulegen (Innenentwicklungsnovelle 
des BauGB, 2007). Diesem Planungsgrundsatz kommt die 10. Planänderung nach. Gleichwohl 
wird eine Betroffenheit des Landschaftsbildes nicht in Abrede gestellt. Die mit einer Aufzählung 
subjektiver Bewertungsfaktoren begründete Annahme eines Verlusts der Ortsbildtypik durch die 
Höhe, Kompaktheit und küstenparallele Ausrichtung des zuzulassenden Vorhabens wird aller-
dings nicht geteilt. Denn das Bauwerk wird bzgl. der Küstenlinie teilweise von der Düne und ih-
rem landseitigen Rosenbewuchs verdeckt und soll zudem deutlich gegenüber bestehenden 
Bauwerken (Strandkorblager, Cafe „Seeblick“) zurückgesetzt werden. Die zugelassene Bauhöhe 
berücksichtigt die Höhe des hinterliegenden Baumbestandes und überragt diese nicht; die 
Ortssilhouette bleibt insoweit unberührt. Als abwägungserheblich ist auch zu beachten, dass 
der Bereich des Seebrückenvorplatzes seit der Entwicklung des Badewesens bebaut wurde und 
seither in dieser Qualität das Landschaftsbild prägt. Unter Würdigung des Bedenkenvortrags 
wurde der Planentwurf jedoch in der Abwägung zwischen den Belangen des Tourismus und des 
Landschaftsbildes, des Naturschutzes und des Denkmalschutzes überarbeitet. Mit dem 2. Ent-
wurf der 10. Planänderung wurde dazu die Längenausdehnung des zugelassenen Neubaus aus 
Landschaftsbild- und Denkmalschutzgründen reduziert, so dass ein Durchblick vom Strand / 
von der Promenade auf das hinterliegende „Haus am Meer“ erhalten wird. An der Westseite des 
zuzulassenden Neubaus wird zusätzlich eine Höhenstaffelung des 2. und 3. Obergeschosses 
vorgegeben, der eine verbesserte baulich-räumliche Einfügung in den Bebauungszusammen-
hang an der Straße Zur Seebrücke bewirkt. Die Eignung dieser Ansätze zur angemessenen Be-
rücksichtigung des Landschaftsbildes wurde seitens der UNB zuvor bestätigt (Nachricht v. 
30.06.21, Vermerk v. 20.07.21). Unter dem Aspekt der mit dem 2. Planentwurf veränderten La-
geeinordnung, Längenausdehnung und Höhenstaffelung wird um erneute Beurteilung der Aus-
nahmefähigkeit vom Bauverbot nach § 29 NatSchAG gebeten.  

Zu 4.) Mit der Überarbeitung des Planentwurf wurde die Betroffenheit gesetzl. gesch. Bäume re-
duziert; die nordöstl. Eiche kann erhalten werden. Weiterhin müssen nach dem 2. Planentwurf  
jedoch zwei Eichen und eine kleine Fichte gefällt werden. Die Zufahrt zur Tiefgarage und das 
festgesetzte Wegerecht auf Flst 7/54 begründen hingegen keine planbedingten Eingriffe in den 
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T16. Landkreis Rostock 18.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
  

Baumbestand. Denn in der Nähe der gepl. Tiefgaragenzufahrt befinden sich keine weiteren 
Bäume und die Festsetzung des Wegerechts gilt nach der rechtskräftigen B-Planfassung fort. 
Das Wegerecht ist zudem bereits langjährig öff.-rechtl. gesichert; die Fläche dient als Zu-
fahrt/Fahrgasse für die derzeitigen Stellplätze des Hauses „Ostseestern“ und ist bereits vollflä-
chig befestigt. Die Annahme zusätzlicher Eingriffe in den Wurzelschutzbereich der geschützten 
Bäume auf dem Nachbargrundstück ist deshalb unbegründet.  
Entsprechend der Abstimmung v. 20.07.2021 wird für die3 planbedingt zu fällenden Bäume 
deshalb erneut ein Fällantrag mit entsprechender Fotodokumentation und Begründung einge-
reicht. 

Zu 5.) Der Hinweis auf Auswirkungen mögl. GW-Absenkungen wurde in den Prüfumfang zum B-
Plan aufgenommen. Um die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen beizubringen wird das zu 
erwartende Absenkverhalten des Baugrundes sowie Auswirkungen einer vsl. erforderlichen GW-
Absenkung auf den angrenzenden, gesetzlich geschützten Baumbestand und auf die benach-
barten Bauwerke im Rahmen eines Baugrundgutachtens gutachterlich untersucht. Über hieraus 
erforderlichenfalls abzuleitende Maßnahmevorschläge zur Verringerung nachteiliger Umweltaus-
wirkungen (z.B. Baumschädigungen, Standsicherheit der Nachbarbebauung) kann sodann im-
Rahmen der erwähnten wasserrechtl. Genehmigung entschieden werden. 

Zu 6.) Ein Artenschutz-Fachbeitrag (Grünspektrum Landschaftsökologie, 05.05.2021) lag den 
Beteiligungsunterlagen bei, der eine vollständige Prüfung der Artenschutzbelange beinhaltete. 
Da die planbetroffenen Bäume in die Untersuchung einbezogen waren und besetzte (auch un-
besetzte) Schwalbennester im UG nicht feststellbar waren, sind die Bedenken unbegründet. 
Dies wurde in einer ergänzenden Stellungnahme des beauftragten Biologen bestätigt. Die Na-
turschutzbehörde wurde m. Schr. v. 22.06.21 entsprechend unterrichtet. Af weitere Rückäuße-
rungen hat die UNB verzichtet. Die Gemeinde geht zu den Artenschutzbelangen der Planände-
rung deshalb von Einvernehmen aus. 

  

Die Anregungen des Landkreises werden teilweise berücksichtigt. 
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T18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 23.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

  
 

 

Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung und zur Schmutz- und Niederschlagswasserableitung 
werden zur Kenntnis genommen und wurden entsprechend in der Planbegründung vermerkt. 
Die Löschwasserbereitstellung zur Erstbrandbekämpfung ist standort- und netzbedingt nicht in 
der empfohlenen Menge (96 m³/h) bereitstellbar. Für den Fehlbedarf ist deshalb eine individuelle 
grundstücksbezogene Behälterlösung erforderlich. Entsprechend §§ 3, 14 LBauO M-V ist die 
Ausschöpfung des zugelassenen Maßes der Nutzung hier insoweit von der zum Bauzeitpunkt 
verfügbaren Löschwasserkapazität abhängig, denn die planungsrechtlichen Zulassungsvor-
schriften befreien nicht von der Einhaltung des Bauordnungsrechts. 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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T19. E.DIS Netz GmbH 17.05., 21.06.,  07.07.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Die Hinweise / Leitungsauskünfte werden zur Kenntnis genommen. 
In der Planbegründung wird ein vorhabenbedingter Umverlegungsbedarf bzgl. einer planbe-
troffenen Hausanschlussleitung vermerkt, die über das Flst. 7/80 verläuft. 

 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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T20. Stadtwerke Rostock AG 01.06.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Die Leitungsauskunft wird zur Kenntnis genommen. 
Die bestehende  Hausanschlussleitung auf Flst. 7/80 ist im Zuge des gepl. Neubaus durch ei-
nen neuen Hausanschluss, ausgehend von der öff. Verkehrsfläche (Flst. 7/31), zu ersetzen. Der 
Änderungsbedarf bezieht  sich auf die Vorhabenebene. Er wurde in der Planbegründung (Pkt. 5) 
vermerkt. 
 
Die Hinweise werden vollständig berücksichtigt. 
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T21. Deutsche Telekom Technik GmbH 14.05.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Die Leitungsauskunft wird zur Kenntnis genommen. 
Ein bestehender  Hausanschluss ist entsprechend zu ersetzen. Der Änderungsbedarf bezieht  
sich auf die Vorhabenebene. Er wurde in der Planbegründung (Pkt. 5) vermerkt. 
 
Die Hinweise werden vollständig berücksichtigt. 
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Ö01. Fam. Witt, Am Tannenhof 2, 18181 Graal - Müritz 06.04.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Der Absender ist als Grundstücksnachbar von der Planung betroffen. Geschützte Rechtsgüter 
werden durch die Festsetzungen des B-Plan nicht berührt. Auswirkungen der zugelassenen Be-
bauung können jedoch eine Betroffenheit im privaten, nachbarschaftlichen Austauschverhältnis 
auslösen. 
__________________________________________________________________________ 
Grundsätzlich bleibt es bei dem vorrangigen Versickerungsgebot des Oberflächenwassers. 
Gem.§ 55 WHG soll das Regenwasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanali-
sation (ohne Vermischung mit Schmutzwasser) in die Vorflut eingeleitet werden. Eine – auch 
wilde – Ableitung von anfallendem Regenwasser auf Nachbargrundstücke ist dabei gem. § 37 
(1) WHG unzulässig - der natürliche Abfluss wild abfließenden Wassers darf danach nicht zum 
Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. 
Ggf. anfallendes Überschusswasser kann entspr. der Stellungnahme des zust. WWAV über die 
öff. RW-Leitung in der Str. Zur Seebrücke abgeleitet werden. Eine Beeinträchtigung der Nach-
bargrundstücke durch den planbedingt konzentrierteren RW-Anfall ist deshalb nicht zu besor-
gen. 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
 
Bezüglich der nachbarschaftlichen Betroffenheit wird im Planverfahren zusätzlich auch die Frage 
der Standsicherheit im Zusammenhang mit baubedingten Abgrabungen/Aushub und einer vs. 
erforderlichen bauzeitlichen Grundwasserhaltung/-absenkung geprüft.  Dazu wird zzt. ein ent-
sprechendes Baugrundgutachten erstellt, um  Gefährdungspotenzial frühzeitig zu erkennen und 
ggf. Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. 
Allgemein können baubedingte Beeinträchtigungen von Bauwerken z.B. durch Erschütterungen, 
Abgrabungen, Grundwasserabsenkungen usw. nicht ausgeschlossen werden. Um in diesem 
Fall Schadensansprüche wirksam geltend zu machen, ist auf Vorhabenebene eine Beweissiche-
rung nach DIN 4123 regelmäßig im beiderseitigen Interesse von Bauherrn und Nachbarn zu 
empfehlen. Die vg. Norm regelt i.S.d. „anerkannten Standes der Technik“ die Sorgfaltspflichten 
des Bauherrn und der beauftragten Unternehmen bei Ausschachtungen und Gründungsarbei-
ten neben Bestandsgebäuden, um deren Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. Diese Pflich-
ten liegen im privaten Verantwortungsbereich des Investors und berühren keine öff. Aufgaben 
oder Regelungsinhalte des B-Plans 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  06.04.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Der Absender nimmt als Einwohner von Graal-Müritz Stellung zu der Planung. Private Belange 
oder geschützte Rechtsgüter des Absenders werden durch die Planänderung nicht berührt. 
________________________________________________________________________________ 
Zur Klarstellung: Bekannt gemacht wurde der Aufstellungsbeschluss zur 10. Änderung des B-
Plans Nr. 4-5/93 und seine Planungsziele sowie eine frühzeitige Informationsmöglichkeit zu den 
Planzielen und -auswirkungen.  
Die Bekanntmachung enthält alle erforderlichen Informationen, um die gesetzlich bezweckte An-
stoßwirkung für potenziell Betroffene und allgemein Interessierte auszulösen. Die Lektüre selbst 
muß auf Seiten der Bürger vorausgesetzt werden.  
Die Form der Bekanntmachung entspricht der Festlegung in der Hauptsatzung der Gemeinde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aushangfrist an den Bekanntmachungstafeln betrifft keine entscheidungsbedürftigen Anre-
gungen zu der in Rede stehenden B-Plan-Änderung. Verfahrensrechtlich ist daran jedoch nichts 
zu beanstanden, denn das auf der Bekanntmachung vorgemerkte Abnahmedatum entspricht 
der Aushangfrist lt. Hauptsatzung.   
Ein Duplikat der Bekanntmachung auf der Hompage der Gemeinde ist ein Zusatzangebot der 
Gemeindeverwaltung an die Bürger, das die erwünschte Anstoßwirkung vervielfältigen soll. Es 
läuft „außer Konkurrenz“ und ist ohne verfahrensrechtliche Relevanz.  
 
Es war die Absicht der Gemeindeverwaltung, die Bekanntmachung auch im Internet verfügbar 
zu machen (s.o. zu 2). Die Unterlagen waren mit zwei Klicks unter genau der Adresse verfügbar, 
die im Bekanntmachungstext angegeben ist. Wiederum muß das Lesen der Seite und die Aus-
wahl des zu klickenden Buttons dem interessierten Bürger „zugemutet“ werden. Entgegen der 
widersprüchlichen Rüge über „unterdrückte Informationen“ bestätigt der Absender die öffentli-
che Zugänglichkeit „weitere(r) Informationen (Grundriss, Ansicht usw.)“. Der Sinn der Polemik ist 
deshalb nicht ergründbar. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  06.04.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 

Die Entscheidung für das beschleunigte Verfahren ist eine Frage der Rechtsanwendung, die kei-
ner besonderen Begründung bedarf. Eine Darlegung der gesetzl. Anwendungsvoraussetzungen 
wurde jedoch in die nachfolgende Planbegründung (Entwurf) aufgenommen. Die angeführten 
„Gründe“ für eine Umweltprüfung sind i.S.d. § 13a BauGB irrelevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die UP-Pflicht im Verfahren B-Plan Nr. 18-18 ergibt sich aus der Außenbereichslage des ehem. 
Schullandheims im Unterschied zum Standort „Ostseestern“. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  06.04.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 

Die Einlassung bezieht sich auf ein anderes Planverfahren. 
(Eine allg.  Vorprüfpflicht,nac der ggf.über das Vorliegen einer UP-Pflicht zu entscheiden ist,be-
steht im Verfahren der 10. Änd. des B-Plans Nr. 4-5/93 /Ostseestern nicht. Denn das zuzulas-
sende Vorhaben erreicht nicht den Größenwert gem. UVPG Anh. 1 Nr. 18.1.2. Um so weniger 
besteht eine unmittelbare UP-Pflicht i.S.v. § 13a (1) S. 4 BauGB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Benehmen mit der Forstbehörde und der Abt. Küstenschutz des StALU wurde geprüft, ob 
die zugelassene Neubebauung Anlass zur Besorgnis von Windverwirbelungen mit der Folge er-
höhter Windwurfgefahren für leeseitig liegende Waldbestände des Ortes gibt und planerische 
Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt werden müssen. Der Vorstand der Landesforst M-V hat 
dazu eingeschätzt, dass planbedingt keine maßgebliche Beeinträchtigung des Waldes zu er-
warten ist, Windwurf jedoch naturgemäß an keinem Standort – weder an der Küste noch im Bin-
nenland – und auch unabhängig von der Bewirtschaftungsintensität des Waldes ausgeschlos-
sen werden kann. Die Gemeinde geht deshalb davon aus, dass von der 10. Planänderung des 
B-Plans Nr. 4-5/93 keine außergewöhnlichen Beeinträchtigungen des Küstenwaldes ausgehen. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  06.04.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 
 

(sh. zu 7.) 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bezieht in Ihre Betrachtungen auch die Belange des Tourismus (Angebotsver-
besserung) und der Wirtschaft (Konkurrenzfähigkeit, Zukunftsinvestition, Unternehmensnach-
folge) ein. Da die geschilderten Gefährdungspotenziale aus fachlicher Sicht für diesen Standort 
keine hinreichende Bestätigung fanden, wird die Anregung zur Gebäudeausrichtung nicht be-
rücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Küstenschutz- und Landschaftsbildbelange sind be-
reits erhebliche Restriktionen auf dem Grundstück zu berücksichtigen, die aktuell (2. Entwurf) 
den Planungsumfang auf noch 25 Appartements beschränken. Die angeregte Gebäudeausrich-
tung würde aufgrund on nach Süden begrenzten Flächenressourcen diese Anzahl weiter redu-
zieren. Diese Zurückstellung touristischer und privatwirtschaftlicher Interessen wäre angesichts 
des o.g. Befundes zu der Gefährdungsthematik nicht begründbar. 
 
(zu 9., 10) Die Anregungen beziehen sich nicht auf die 10. Änderung des B-Plans Nr. 4-5/93. 
Es wird gebeten, Anregungen zum B-Plan Nr.18-18 und zur 9. Änderung des B-Plans Nr. 4-5/93 
diesen Aufstellungsverfahren jeweils gesondert zuzuordnen.  
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  21.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 
 

  
 
 
Die Einlassungen betreffen Verfahrensfragen, die für den Planinhalt nicht relevant und nicht Ge-
genstand des Beteiligungsverfahrens sind.  
Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde gemäß § 13a (3) BauGB vom24.03. bis zum 
09.04.2021 durchgeführt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung vom 21.05.2021 bis einschließlich zum 
21.06.2021 wurde als öff. Auslegung gem.§ 3 (2) BauGB nach den Vorschriften des PlanSiG 
durchgeführt.  
Die Behördenbeteiligung wird (regelmäßig)gesondert von der Öffentlichkeitseteiligung durchge-
führt. Ein Informationserfordernis für die Öffentlichkeit besteht nicht. 
Die hier gem. § 13 (2) BauGB beachtlichen Verfahrens- bzw. Beteiligungsvorschriften wurden 
mit den Beteiligungen nach §§ 13a (3), 3 (2) und 4 (2) BauGB bisher vollständig umgesetzt. 
 
- keine Anregung zum Planinhalt 
 
 
 
- keine Anregung zum Planinhalt 
 
 
 
- keine Anregung zum Planinhalt 
 
 
 
Mangels UP-Pflicht und in Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind „bereits vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen“ bzgl. der öff. Auslegung nach § 3 (2) BauGB gegenstands-
los. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  21.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 
 

  
- keine Anregung zum Planinhalt / s.o. (zu SN v.06.04.21) 
 
 
 
 
 
 
Die Auslegungsunterlagen entsprachen den Anforderungen des § 3 (2) BauGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der B-Plan Nr. 4-5/93 ist rechtskräftig. Die gerichtlichen Erwägungen zur über das Unwirksam-
werden eines Plans treffen hier nicht zu; se beziehen sich auf die Frage des Fortbestandes der 
Erforderlichkeit des Plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- keine Anregung zum Planinhalt  
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  21.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 

- keine Anregung zum Planinhalt  
Die öff. Auslegug wurde nach den Vorschriften des Planungssicherungsgesetztes durchge-
führt(= Internetauslegung). Die persönliche Einsichtnahmemöglichkeit im Rathaus ist als zu-
sätzl. Informationsangebot zu verstehen. Außerhalb dieser gesetzlichen Einsichtnahmemöglich-
keiten ist auch eine kostenpflichtige Zusendung gem. Hauptsatzung ist ebenfalls möglich. 
Das Auslegungsexemplar war auch auf dem Landesportal verfügbar. 
 
 
 
- keine Anregungen zum Planinhalt  
 
 
 
 
 
 
 
- s.o. 
 
- s.o., Entscheidung zur SN v.  06.04. 
 
 
- s.o., Erläuterungen zur SN v.  06.04. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  21.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 
- s.o., Entscheidung zur SN v.  06.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- s.o., Erläuterungen zur SN v.  06.04. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de  21.06.21 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 
 
- s.o., Entscheidung zur SN v.  06.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- s.o., Erläuterungen zur SN v.  06.04. 
 
 
 
 
 
Die beiden Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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